
  
 

4.4.21-G-Beschwerde-Komm Eltern 

 

 

Beschwerde-/Kommunikationswege für Eltern 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bei Beschwerden muss die betroffene Person als erstes über die Beschwerde informiert 
werden. Kommt es hierbei zu keiner Lösung, ist die Beschwerde an die nächst höhere 
Instanz zu richten (LP – SL – SPF – Bezirksrat). 
 

Beschwerden „vom Hörensagen“ und in anonymer Form werden nicht bearbeitet. 
 

Legende für Abkürzungen 

LP  = Lehrperson 
SL  = Schulleitung 

SPF= Schulpflege 
SuS= Schülerinnen und Schüler 

Kommunikation/ 
Beschwerde  

betrifft eigenes 
Kind 

Kommunikation/ 
Beschwerde  

betrifft andere 

Kinder der 
Klasse 

Kommunikation/ 
Beschwerde  
betrifft die 

Klasse oder die 
LP 

Kommunikation/ 
Beschwerde  

betrifft Schul-
organisatorisches 

 

Schulsozialarbeit                                                                                                      
informiert LP/SL/SPF nur im Auftrag der Eltern/SuS 

 

Kommunikation/ 
Beschwerde  

betrifft 
Schulleitung 

Kommunikation/ 
Beschwerde  

betrifft 
Schulpflege 


